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1. Zweck
Das Herdebuch unterstützt die zielkonforme Zuchtauswahl und bietet die Grundlage
für die Vermeidung von Inzucht und die Erhaltung der genetischen Breite in der
Population.
Die vorliegenden Vorschriften regeln das Herdebuchwesen beimSpiegelschaf.Sie
beschreiben die Umsetzung der in der Tierzuchtverordung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft erlassenen Bedingungen für die Anerkennung des Schweizer-
ischenSpiegelschafZuchtvereins (SSZ). Sie sind für alle Beteiligten verbindlich.

2. Struktur

2.1. Uebersicht
Die Organe des Herdebuchwesens sind die Herdebuchbetriebe.
Die Züchterinnen und Züchter bzw. die Herdebuchbetriebe sind Mitglied im
SchweizerischenSpiegelschafZuchtverein SSZ.
Jeder Züchter und jede Züchterin isteinem Experten zugeteilt,dieser führtim Auftrag
der Zuchtbuchführung Tierbeurteilungen und Bestandeskontrollen durch.
Übrige Leistungsprüfungen (Aufzucht, Fruchtbarkeit) werden separat erhoben,
ausgewertet undim Herdebuch erfasst.
Die Expertenkommission ist zuständig für zuchtstrategische Entscheidungen und
wird von einem Vorstandsmitglied (Zuchtleitung, Expertenobmann) präsidiert.
Das Herdebuch wird beim Zuchtbuchführer aktuell gehalten. Das Herdebuch wird
mittels einer speziellen Software elektronischgeführt.
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2.2. Verein SSZ
Der SSZ ist für die Rasse desSpiegelschafesverantwortlich. Er organisiert die
Züchter undZuchtbetriebe gemäss seinen Statuten und die Zucht gemäss den
Herdebuchvorschriften undden dazu gehörigen übrigen Reglementen zu „Zuchtziel,
Rassestandard und Zuchtstrategie“, zu den „Leistungsprüfungen“ und zur
„genetischen Bewertung“.

2.3. Herdebuchbetrieb
Jeder Züchter kann die Dienstleistungen des SSZ beanspruchen, sofern er sich an
dieHerdebuchvorschriften hält.Der Herdebuchbetrieb ist automatisch Aktivmitglied
des Spiegelschafzuchtvereins SSZ

2.4.Expertenund Expertenkommission
Die Experten betreuendie ihnen zugeteilten Zuchtbetriebeund handeln im Auftrag
der Zuchtbuchführungund der Zuchtleitung. Die Experten sind Mitgliederder
Expertenkommission. In der Expertenkommission werden unter Leitung eines
Vorstandsmitglieds (Zuchtleitung, Expertenobmann) sämtliche Vorschläge zu
Neuerungen im Zusammenhang mit der Zuchtstrategie abgehandelt und allfällige
Entscheide zuhanden der Generalversammlung (GV) vorbereitet.
Die Experten sind verantwortlich für die Bestandeskontrollen und Exterieur-
beurteilungen sowie für die Selektions-und Haltungsberatung auf den Zucht-
betrieben. Die Beständeschauen werden vom Vereinsvorstand und selbständig
organisiert. Im Rahmen der Leistungsprüfungen können weitere Aufträge erteilt
werden.
Die Experten werden an Kursen aus-und weitergebildetund durch den SSZ
anerkannt.

2.5. Zuchtbuchführung
Die Zuchtbuchführung verarbeitet die Züchtermeldungen,teilt die Experten den
Züchtern zu,ordnetBeurteilungen bzw. Exterieur–undLeistungsprüfungen an und
erstellt die nötigen Ausweise und Auswertungsdokumente. Sie steht den Züchtern für
Auskünfte, Beratungenund Tiervermittlungen zur Verfügung.
Der Zuchtbuchführer wird durch den SSZ ausgebildet und anerkannt.
Die Daten im Zuchtbuch werden regelmässigdurch den Zuchtbuchführergesichert.
Belege werden archiviert.
Laut Partnerschaftsvertrag mit der Pro SpecieRara Punkt 7. übermittelt der
Zuchtbuchführer des SSZ vierteljährlich die Daten via CD an die Pro Specie Rara.
Dies dient der externen Datensicherung.
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3. Organisation

3.1. Informationsflüsse

3.1.1. Meldungen

Die Züchter haben folgende Ereignisseinnert 30 Tagen der Zuchtbuchführung zu
melden:

 Ablammeldungen:Würfe von definitivimHerdebuch aufgenommenen weiblichen
Tieren. Anzugeben sind: Mutter (Name und Markierung), Vater (Name und
Markierung), Geburtsdatum, Jungtier(e) (Anzahl, MarkierungundGeschlecht),
Erbfehler, Geburtsverlauf, Verwendung zur Zucht oder Mast, ev. Bemerkungen
(z.B. besondere Kennzeichen der Jungtiere).

 Verstellmeldungen:Verstellungen/Schlachtungen/Todesfälle von zur Zucht
angemeldeten Jungtieren sowie von provisorisch oder definitiv im Herdebuch
aufgenommenen weiblichen und männlichen Tieren. Anzugeben sind Tier (Name
und Markierung) Verkaufs-resp. Todesdatum und ev. Abgangsgrundund Käufer-
adresse.

 Zukaufsmeldungen:Kauft ein ZüchtereinTier zu, kann er dies mittels Formular
dem Zuchtbuchführer melden.Dies ist eine doppelte Kontrolle für den Zuchtbuch-
führer.

 Adressänderungen

Die Meldungen (ausgenommen Adressänderungen) haben formgerecht auf den
Meldekarten oder auf vorbereitete Formulare (Papier, Excel, Internetformular
www.spiegelschaf.ch) per Post, Fax oder E-Mail zu erfolgen.

3.1.2. Expertenmeldungen
Die fürden Zuchtbetriebverantwortlichen Experten erhalten von der Zuchtbuch-
führung periodisch Beurteilungsaufträge. DieRückmeldung hat zur Verarbeitung im
Herdebuch auf den entsprechenden Formularen jeweils an die Zuchtbuchführung
innert 14 Tagen zu geschehen. Die Experten orientieren über nicht oder fälschlich
gemeldete Mutationen, aussergewöhnliche Ereignisse, sowie über Probleme und
Erfolge in der Zucht der betreuten Züchter.Weiter melden die Experten genetisch
oder züchterisch wertvolle Jungtiere, welche zum Verkauf stehen an den Zuchtbuch-
führer. Die Experten melden dem Zuchtbuchführer mögliche zum Verkauf stehende
Widder für die Widderzentren.

3.1.3. Meldungen an die Expertenkommissionund Zuchtleitung
Der Zuchtbuchführerorientiert den SSZ-Vorstand und die Expertenkommission
regelmässig über den Stand der Zucht und über ausserordentliche Ereignisse.
Weiter meldet er die verkäuflichen Widder der Zuchtleitung.

www.spiegelschaf.ch
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3.2. Publikationen

DerZüchter hatAnrecht auf einen Abstammungs-und Leistungsausweis, sobald ein
Tier provisorisch im Herdebuch aufgenommen ist. Gültigkeit haben nur Ausweise mit
angedruckten Angaben mitOriginalunterschrift und Stempel. Aktualisierte Ausweise
und Übersichten über die einzelnen Herden können jederzeit bei der Zuchtbuch-
führung angefordert werden. Die Resultate der Leistungsprüfungen werden den
Züchternnach abgeschlossener Prüfung zugestellt.

3.3. Weitere Dienstleistungen

SSZ-Mitglieder sowie Behörden und Wissenschafter können im Rahmen ihrer Arbeit
Einblick ins Herdebuch erhalten.
Auswertungen des Herdebuches und von Leistungsprüfungen können im
Publikationsorgan des SSZ„Der Spiegel“veröffentlicht werden.
Auf Anfrage werden die Inzuchtkoeffizienten möglicher Paarungen durch die
Zuchtbuchführung oder durch eine andere vom SSZ beauftragte Person berechnet
und Paarungsempfehlungen abgegeben.

3.4. Kontrollen

Die Züchter und deren Bestände werden regelmässig durch die Experten kontrolliert.
Die Experten werden durch die Zuchtleitung und den Zuchtbuchführer kontrolliert.
Die Zuchtbuchführung wirdentwedervomPräsidenten und einem Mitglied der Zucht-
leitung des SSZ, einem externen Zuchtbuchführer (eines anderen Schafherdebuchs)
oder vom BLWkontrolliert.

4. Herdebuch

4.1. Struktur des Herdebuches
Das Herdebuch gliedert sich indie Kategorien provisorisch anerkanntund definitiv
anerkannt (Herdebuchtier)

4.2. Definition derRassenmerkmale und der Zuchtziele
Die Rassenmerkmale und die Zuchtziele sind im  separaten Reglement „Zuchtziel,
Rassenstandard und Zuchtstrategie“ erläutert.
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4.3. Identifikation der Tiere
Jedes Tier im Herdebuch muss eindeutigmit der offiziellen TVD Ohrmarke gekenn-
zeichnet sein. Wünschenswert wäre die neu zur Verfügung stehende Doppelohr-
marke der TVD.Ausnahmen (zerrissene Ohren, Allergien etc.) müssen im Herde-
buch erfasst sein. Die offiziellen TVD-Ohrmarken sind durch den Züchter direkt bei
der TVDAG zu bestellen.
Markierungen, die unlesbar werden oder verloren gehen, sind zu ersetzen. Bei den
offiziellen TVD-Ohrmarken hat der Züchter dies mit den identischen, bei der TVD
AG zu beziehenden Ersatzohrmarken zu vollbringen.Sollte aus irgendwelchen
Gründen dennoch eine andere Ohrmarke eingesetzt werden, ist dies unverzüglich
dem Zuchtbuchführer zu melden. Dieser vermerkt die andere Nummer auf dem
Abstammungsausweis.
Die Nummern müssen innerhalb der Rasse eindeutig sein und den Nummern im
Herdebuch und auf den Ausweisen entsprechen.

4.4. Datenregistrierung
Folgende Daten werden obligatorisch für jedes Herdebuchtier geführt:

- Züchter, Eigentümer, Halter,
- Tiername, Herdebuchnummer, Geschlecht, Geburtsdatum,
- Ahnen bis zur vierten Generation(Hauptregister),
- Ahnen bis zur 1-3 Generation (Vorregister),
- Eignung (Kategorie, Anerkennung), Anzahl Geschwister im gleichen Wurf,

Inzuchtkoeffizient, erste unbekannte Ahnengeneration,
- Leistungsprüfungen wie Exterieurbeurteilung (Benotung),

Fruchtbarkeitsleistung (Kennzeichnung mit Fruchtbarkeitsstern bei
überdurchschnittlichen Tieren),

- Geburten/Totgeburten, Abgangsgrund und-datum, Nachkommen,
- Letzter Halter.

Folgende Angaben werden fakultativ geführt:
- Bemerkungen, Datum des letzten Halterwechsels

Änderungen der Tierdaten im Herdebuch werden ausschliesslich von der
Zuchtbuchführung eingetragen.

4.5. Mindestanforderung für die Einteilung von Tieren

4.5.1. Provisorische Aufnahme
Jungtiere sind provisorisch herdebuchberechtigt, wenn beide Eltern definitiv im
Herdebuch aufgenommen worden sind. Das gilt auch bei Eltern, welche definitiv im
Vorregister aufgenommen sind.
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Die Anforderungen sind im Reglement „Zuchtziel, Rassestandard und Zuchtstrategie“
aufgeführt (Ausschlussliste Kap. 3.5). Provisorisch anerkannte Tiere erhalten den
Abstammungs-und Leistungsausweis.
Die Herdebuch-Anerkennung erfolgt aufgrund der Züchterangaben auf den Geburts-
meldungen. Der SSZ kannper VorstandsbeschlussStichproben mit Blutuntersuch-
ungen zur Verifizierung der Angaben durchführen. Bei Fehlangaben trägt der Züchter
die Kosten der Untersuchung und wird schriftlich verwarnt. Bei wiederholtenUnregel-
mässigkeitenwird er vom Herdebuch ausgeschlossen.

4.5.2. Definitive Aufnahme
Die definitive Aufnahme erfolgt nach der Exterieurbeurteilung. Die Anforderungen an
die definitive Aufnahme beinhalten die provisorische Aufnahme als Jungtier sowie
Eigenleistungskriterien, die im Reglement „Zuchtziel, Rassestandard und Zucht-
strategie“ aufgeführt sind (Ausschlussliste Kap. 3.5).
Eine definitive Anerkennung von weiblichen Tieren ist endgültig und wird nur bei
Erscheinen von erheblichen Erbfehlern bei der Nachzucht rückgängig gemacht. Die
Expertenkommission kann Kriterien für den Ausschluss männlicher Tiere festlegen
(vgl. Reglement „Zuchtziel, Rassestandard und Zuchtstrategie“ Kap. 3.5). Jungtiere,
die vor dem Ausschluss gezeugt wurden, sind in jedem Falle herdebuchberechtigt.

5. Leistungsprüfungen
Folgende Kontrollen und Leistungsprüfungen werden durchgeführt:

 Abstammungskontrolle
 Geburtsverlauf
 Erbfehlerkontrolle
 Exterieurbeurteilung
 Fruchtbarkeitskontrolle
 Aufzuchtleistungskontrolle(fakultativ)

Die Leistungsdaten werden weitmöglichst im Herdebuch integriert (vgl. Kap. 4.4).
Die Leistungsprüfungen werden nach dem entsprechendenReglement
„Leistungsprüfungen“  durchgeführt.

6. Abschlussbestimmungen

Verstösse gegen die Herdebuchbestimmungen werdenvom Vorstandsanktioniert.
Die Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches bleiben vorbehalten.
Verfügungenvom Vorstandbetreffend Anwendung der Tierzuchtverordnung können
binnen 30 Tage nach Eröffnung beim Bundesamt für Landwirtschaft durch
Beschwerde angefochten werden.
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Die vorliegende Version der Herdebuchbestimmungenwird an der GV vom Frühjahr
2010 angenommen undtritt danach per sofort in Kraft. Sie ersetzt die Version der
Herdebuchvorschriften, welchedurch die Kleinviehkommission des Züchter-
verbandes für gefährdete Nutztierrassen Pro Specie Rara per 1.10.97 in Kraft
gesetztwurde.

Rickenbach , 26.12.2009 / Roland Häfeli


